
S T A D T  T E T T N A N G   

 

 

Ergebnisprotokoll 05.10.2020  Seite 1 von 2 

 

 

Ergebnisprotokoll zur Sitzung des Ortschaftsrates Tannau 

Montag, 05.10.2020, 19:30 Uhr 

 

Öffentlich 

zu 1 Haushaltsplan 2021 - Anmeldungen Ortschaften 

Vorlage: 139/2020 

 

Für folgende Projekte sollen die Haushaltsmittel in 2021 eingestellt wer-

den:  

 Kindergarten Krumbach 

 Bädle Obereisenbach 

 Toiletten in der alten Turnhalle 

 Ausbau Radweg Obereisenbach-Prestenberg 

• Ausbau Radweg Prestenberg – Krumbach 

• Ausbau Radweg Siggenweiler – Obereisenbach 

• Ausbau Radweg Holzhäusern – Schwanden – Büchel 

 Parkplatz Krumbach 

 Straßensanierung Enzisweiler – Flockenbach 

 Maßnahme Tannau Ucht 

 Straßensanierung Obereisenbach 

 Spielplatz Obereisenbach 

 Bolzplatz Tannau 

 Feuertreppe am Dorfgemeinschaftshaus Tannau 

 

 

Es erfolgte keine Beschlussfassung. 

 

 

zu 2 Compliance-Richtlinie der Stadt Tettnang für den Gemeinderat, die Ort-

schaftsräte und Ausschüsse 

Vorlage: 141/2020 

 

einstimmiger Empfehlungsbeschluss 

Ja 9   

 

Empfehlungsbeschluss (einstimmig beschlossen bei 9 Ja-Stimmen) 

 

Die Compliance-Richtlinie wird in der vorgelegten Form beschlossen. 
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zu 3 Mitteilungen und Anfragen 

 

Aus der Mitte des Gremiums wird gefragt, ob der Ortschaftsrat Tannau 

sich ebenso wie der Ortschaftsrat Langnau in der Beigeordnetenfrage 

übergangen fühle. Ihn Interessiere, ob jemand in seiner Befindlichkeit ver-

letzt sei. 

 

OV Hubertus von Dewitz erklärt, dass die Entscheidung nun schon gefällt 

sei. 

 

Aus der Mitte des Gremiums wird erklärt, dass man verwundert gewesen 

sei. Aber soweit die Nichtbeteiligung des Ortschaftsrates rechtlich geprüft 

sei, wäre man damit einverstanden. 

 

OV Hubertus von Dewitz beendet die öffentliche Sitzung um 20.50 Uhr. 

 

 

Die Mitteilungen und Anfragen wurden zur Kenntnis genommen. 
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